
VERLEIHBEDINGUNGEN DER MEDIENZENTRALE DER ERZDIÖZESE BAMBERG 
 
Seit 2007 sind wir verpflichtet, durch Gebühren einen Teil unserer Arbeit zu finanzieren. 
Damit wir die Gebühren möglichst niedrig ansetzen können und der Verwaltungs-
aufwand gering bleibt, haben wir eine Jahresgebühr von 12 € festgelegt, die mit 
Einzugsermächtigung zum 1.1. des Jahres abgebucht wird und sich automatisch verlängert. 
Sie können Ihr Abonnement jederzeit - ohne Einhaltung von Fristen - kündigen. 
 
Die Abonnement-Regelung bietet Ihnen für 12 € Jahresbeitrag folgenden Service: 
1. kostenlose Ausleihe von Medien mit öffentlichem Vorführrecht  
2. kostenlose Nutzung der Online-Medien (Download) 
3. erhebliche Vergünstigungen für Spielfilme mit Einzellizenz,   
    für Spielfilme zur privaten Nutzung aus der „Filmgalerie“ und für Leihgeräte.  
 Spielfilme mit Einzellizenz:     10 €/Vorführung 
 Spielfilme aus der Filmgalerie:  1 €/Woche 
 Geräteverleih (für nichtgewerblichen Einsatz): siehe aktuelle Gebührenliste 
 
Wenn Sie nur einmalig bei uns etwas ausleihen möchten, gelten folgende Gebühren: 
 

 Medienverleih       2 €/Medium und Woche 
 Versandkosten       2 €/Sendung 
 Spielfilme mit Einzellizenz:     40 €/Vorführung 
 Spielfilme aus der Filmgalerie:  2 €/Woche 
 Geräteverleih (für nichtgewerblichen Einsatz): doppelte Verleihgebühr 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1. Die Medienzentrale der Erzdiözese Bamberg stellt audiovisuelle Medien für die Pastoral, Schule, 
Bildungs- und Kulturarbeit zur Verfügung. 

2. Die bei uns entliehenen Medien können öffentlich, jedoch nur in nichtgewerblichen Veranstaltungen 
vorgeführt werden 

3. Die entliehenen Medien dürfen nur von fachkundigen Vorführern mit einwandfreien Geräten gezeigt werden. 
4. 16mm-Filme sind auf unsere Originalspulen, Videobänder an den Filmanfang zurückzuspulen. 
5. Der Entleiher übernimmt die volle Haftung für alle verursachten Beschädigungen sowie für den Verlust 

von Medien und Begleitmaterial.  
Der Weiterverleih durch den Entleiher an Dritte ist nur in Einzelfällen und nur mit unserer ausdrücklichen 
Genehmigung gestattet. Auch in diesem Fall haftet der Entleiher. 

6. Der Entleiher verpflichtet sich, die den Sendungen beiliegenden Vorführberichte auszufüllen und mit den 
Medien zurückzugeben bzw. zu schicken.  

7. Der Versand erfolgt auf dem Postweg. Für Abo-Kunden übernimmt die Medienzentrale die Portogebühren 
für den Hinweg, die Rücksendung geht zu Lasten des Entleihers. Wir übernehmen keine Haftung bei 
Lieferbehinderung durch höhere Gewalt und unpünktliche Kopienrückgabe durch den Vorentleiher. 

8. Für Abo-Kunden fallen Verleihgebühren in der Regel nur für bestimmte Langfilme und für AV-Geräte an. 
Diese Verleihgebühren werden auch dann fällig, wenn die vorbestellten Geräte oder Kopien nicht 
abgeholt werden. Eine Stornierung der Rechnung kann nur erfolgen, wenn mindestens 2 Tage vor dem 
Abhol- oder Versandtag die entsprechende Vorbestellung widerrufen wird. 

9. Der Entleiher verpflichtet sich, das vorgeschriebene Rückgabe-/Rücksendedatum einzuhalten. Sollten 
Terminverlängerungen erforderlich sein, muss unsere Zustimmung vor dem vereinbarten Rückgabetermin 
eingeholt werden. Bei eigenmächtigen Terminüberschreitungen können Säumnisgebühren in Höhe von 
1,- € pro Tag und Medium in Rechnung gestellt werden. 

10. Wir weisen darauf hin, dass das Überspielen und Kopieren unserer Medien gemäß § 96 Abs. 1 des 
Urheberrechtsgesetzes nicht gestattet ist und strafrechtlich verfolgt werden kann. Nach § 97 UrhG können 
Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. 

 
 
 
 

                              Stand: 1. Jan. 2011 

 


